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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 19. OKTOBER 2016 

 

B E S C H L Ü S S E  

 

 
1. Protokoll vom 21. September 2016 
 
Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
2. Politikplan 2017 – 2021 
 
Der Politikplan 2017 – 2021 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Budget 2017 

A) In eigener Kompetenz: 

Der Botschaftsentwurf wird genehmigt. 

B) Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 

Die Produktedefinitionen für den NPM-Bereich Sekundarstufe I (HRM-Kontengruppe 2130) für das 
Jahr 2017 einschliesslich des damit verbundenen Nettoaufwandes für das Jahr 2017 von 
Fr. 347'280.00 werden, unter Vorbehalt der Zustimmung der Stimmberechtigten zum Budget 2017, 
genehmigt. 

C) Zu Handen der Volksabstimmung: 

1. Für das Jahr 2017 werden die Steueranlagen wie folgt festgesetzt: 

a) Ordentliche Steueranlage: Das 1,40fache der gesetzlichen Einheitsansätze; 

b) Liegenschaftssteuern: 1,0 ‰ des amtlichen Wertes. 

2. Das Budget der Erfolgsrechnung für das Jahr 2017 wird genehmigt. 
 
 
4. Sanierung Abdankungs- und Bestattungsgebäude; Verpflichtungskredit 
 
Der Verpflichtungskredit von Fr. 850‘000.00 (inkl. MWST) für die Sanierung des Abdankungs- und 
Bestattungsgebäudes wird zu Lasten der Investitionsrechnung (Konto 7710.5040.01) bewilligt. 
 
 
5. Böschungs-, Bachbett- und Stützmauersanierung Chräbsbach; Teilstück historische 

Fussgängerbrücke bis Restaurant Reichenbach; Verpflichtungskredit 
 
A) In eigener Kompetenz: 

Vom Beitrag der J. Hofweber & Cie. AG von Fr. 614'500.00 wird Kenntnis genommen. 
 
B) Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 

Der Verpflichtungskredit von Fr. 1'086'000.00 für das Gesamtprojekt Böschungs-, Bachbett- und 
Stützmauersanierung Chräbsbach, Teilstück historische Fussgängerbrücke bis Restaurant Rei-
chenbach, wird zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt. 
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6. Sanierung Augsburgerstrasse; Verpflichtungskredite 
 
1. Der Verpflichtungskredit von Fr. 662'000.00 für die Strassensanierung wird zu Lasten der Inves-

titionsrechnung (Konto 6150.5010.08) bewilligt. 

2. Der Verpflichtungskredit von Fr. 479'000.00 für den Ersatz der Wasserleitung wird zu Lasten 
der Investitionsrechnung Wasserversorgung (Konto 7101.5031.07) bewilligt. 

 
 
7. Ersatz Informatikausrüstung für die Primarstufe Zollikofen; Abrechnung Verpflichtungs-

kredit 
 
Die Abrechnung mit Kosten von Fr. 233'137.35 und einer Unterschreitung von Fr. 8'862.65 wird zur 
Kenntnis genommen (Konto 210.506.06). 
 
 
8.  Parlamentarische Eingänge 
 
8.1 Einfache Anfrage Toni Oesch betreffend "Baubeginn Lättere" 
 
8.2 Einfache Anfrage Toni Oesch betreffend "Kindergärten/Land Lindenweg, Verwendungszweck" 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

 Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Veröffentli-
chung Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Os-
termundigen, geführt werden. 

 
 

Fakultatives Referendum 

 

 Gestützt auf Art. 55, Buchstabe a der Gemeindeverfassung unterliegen die unter Ziffer 3 B 
und 5 B aufgeführten Beschlüsse dem fakultativen Referendum. 

 Gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung sind solche Beschlüsse der Gemeindeabstimmung 
zu unterbreiten, wenn dies von mindestens 300 Stimmberechtigten schriftlich verlangt wird. 
 

Das Begehren muss innerhalb von 40 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses im Anzeiger 
Region Bern bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. Der Bericht und Antrag des Gemein-
derates an den Grossen Gemeinderat sowie der Beschluss des Grossen Gemeinderates zu diesem 
Geschäft liegen während der Referendumsfrist, das heisst bis und mit 5. Dezember 2016 bei der 
Gemeindeschreiberei, Wahlackerstrasse 25, 3052 Zollikofen, öffentlich auf (Büro 2 08, 2. Stock). 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten zum fakultativen Referendum (Unterschriftenbogen) wenden Sie sich 
bitte an die Gemeindeschreiberei oder benutzen Sie folgenden Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/politischrecht/ 
 
 
Donnerstag, 20. Oktober 2016 
 
GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


